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Aufrichtiges DANKE 

Trixi Eiletz  

0676 870 836 357 

Waltraud Stock 

0676 870 836 020 

Das Betriebsratsteam und das Team der  

Behindertenvertrauenspersonen  

wünscht allen ein besinnliches Weihnachtsfest  

im Kreise der Familie  

und ein gesundes Jahr 2021 

Danke an alle KollegInnen, die an der 

„Front“ dafür sorgen, dass alle KundIn-

nen/Kinder/BewohnerInnen Hilfe und 

Betreuung bekommen, die notwendig 

war und ist, dass alle Einrichtungen ge-

reinigt und desinfiziert werden, die Kun-

den mit Essen versorgt werden usw. – 

trotz der Risiken. 

 

Danke an alle KollegInnen, die Zuhause 

bleiben mussten, für ihre Geduld. 

Danke an alle KollegInnen, die gerade 

Krank sind/waren oder in Quarantäne 

sind/waren – bleibt bzw. werdet wieder  

gesund . 

 

Danke an alle LeiterInnen  

Danke an alle Stabstellen  

Danke an alle MitarbeiterInnen in den 

Büros, dass ihr alles macht und mithelft, 

damit die KollegInnen ihre Arbeit so gut 

wie möglich meistern können. 

 

Danke an unsere Geschäftsführung, die 

mit aller Kraft alles tut, damit Schritt für 

Schritt alle Fragen und Probleme gelöst 

werden, dass alle MitarbeiterInnen die 

Infos und Unterstützung bekommen die 

sie brauchen, damit MitarbeiterInnen 

der Volkshilfe weiterhin einen Job haben 

und ihr Gehalt bekommen. 

Danke an alle BetriebsratskollegInnen 

und Kolleginnen der Behindertenver-

trauenspersonen, dass ihr den KollegIn-

nen vor Ort mit Rat und Tag zu Seite 

steht. 

 

Danke, für euren Einsatz, gute Zusam-

menarbeit, großartige Arbeit, vorbild-

haftes Meistern der zusätzlichen Her-

ausforderungen und all den Schwierig-

keiten mit Corona.  

 

Wir sind stolz mit so einem tollen Team 

in der Volkshilfe als BetriebsrätInnen 

tätig zu sein. 

 

Wir sind überzeugt, dass wir diese 

schwierige Zeit und das, was noch kom-

men mag gemeinsam gut meistern. 

 

Bitte bleibt weiterhin so besonnen,  

bitte bleibt gesund und 

bitte haltet durch. 

 

Auch wenn wir uns noch nicht persön-

lich sehen können, wir sind für alle   

telefonisch erreichbar (falls mal nicht, 

dann rufen wir verlässlich zurück). 

Wir sind für euch da.  

Wenn ihr jemand zum Reden braucht, 

ruft uns einfach an.  
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3. freigestellte Betriebsrätin 

Die Volkshilfe Steiermark hat mittlerweile mehr als 

3000 MitarbeiterInnen beschäftigt. 

Laut Arbeitsverfassungsgesetz haben wir nun den   

Anspruch auf eine dritte Freistellung eines Mitgliedes 

des Betriebsrats.  

 

Wir freuen uns über die Verstärkung.  

Denn von der Volkshilfe Steiermark werden die unter-

schiedlichsten Dienstleistungen in der ganzen Steier-

mark angeboten:  

Kinderbetreuung (von Kinderkrippe bis Hort und 

Nachmittagsbetreuung in Schulen und Tagesmütter/-

väter), Tageszentren für ältere Menschen, Essenszu-

stellung, Mobile Dienste (Alltagsbegleitung bis Haus-

krankenpflege), Betreute Wohnen, Kinderschutzzent-

rum, Kinderdrehscheibe, VIVID (Projekt Suchtpräven-

tion), Seniorenzentren. 

 

In jedem Bereich gelten verschiedene gesetzliche   

Vorgaben. Es gelten auch unterschiedliche Kollektiv-

verträge und Mindestlohntarife. 

Jeder Bereich stellt unterschiedliche An– und Heraus-

forderungen an die KollegInnen dar. 

In jedem Bereich gibt es viel zu tun: 

Anliegen von KollegInnen sammeln, Aufzeigen der 

Problemstellungen, Einfordern von Verbesserungen 

(und das auf allen Ebenen) in Zusammenarbeit mit Ge-

werkschaft und Arbeiterkammer, Verhandlungen zu 

Verbesserungen in der Volkshilfe, aber auch bei Kol-

lektivverträgen, KollegInnen laufend informieren, Bera-

tung und Hilfestellung bei Problemen und Fragen ein-

zelner KollegInnen, persönliche Treffen und Gesprä-

che, Arbeitnehmerschutz und vieles mehr. 

 

Ab 1.1.2021 wird Heidi Fürntrath vom Dienst freige-

stellt und kann sich voll und ganz der Betriebsratsar-

beit widmen. 

 

Liebe Kolleginnen!  

Liebe Kollegen! 

 

Mein Name ist Heidi      

Fürntrath und ich bin seit        

18 Jahren bei der Volkshilfe. 

Es ist meine vierte Periode 

im Betriebsratsteam.  

Die letzten 18 Jahre habe ich als Leitung der Kinder-

krippe Flohhupferl in Feldbach gearbeitet. Diese     

Tätigkeit hat mir immer sehr viel Spaß und Freude 

bereitet. Es ist ein großes Geschenk, junge Menschen 

ein Stück ihres Weges begleiten zu dürfen.  

 

Mit 1.1.2021 werde ich im Betriebsratsteam die dritte 

freigestellte Betriebsrätin sein. Ich freue mich schon 

sehr, auch in diesem Bereich Menschen mit unter-

schiedlichen Bedürfnissen und Anliegen begleiten und 

unterstützen zu dürfen.  

 

Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit 

auf Augenhöhe und bin mir sicher, dass es auf jeder 

Ebene Lösungsmöglichkeiten geben wird. 

 

Gerne möchte ich alle Kolleginnen und Kollegen bei 

einem persönlichen Besuch in den Einrichtungen     

kennenlernen. Ich bin ein große Freundin des persönli-

chen Gespräches und des „zusammensitzen“. Gerade 

in herausfordernden Zeiten ist das Miteinander      

besonders wichtig. 

Bitte meldet euch bei mir, wenn ihr Fragen und     

Anliegen habt oder mich ganz einfach kennenlernen 

möchtet. 

Herzlichst 

Heidi Fürntrath  

 
0676 8708 36 001  

Diese herausfordernden Zeiten können trotz guter Ausbildung und großer Lebenserfahrung dazu führen, dass 

man an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit stoßt. Daher freut es uns, das die Geschäftsführung auf          

Anregung des Betriebsrat, das „Angebot für Entlastungsgespräche in herausfordernden Zeiten“ für Volkshilfe 

MitarbeiterInnen initiiert hat. 

 

Das Angebot ist anonym, kostenlos und vertraulich! Psychosozial ausgebildete Fachkräfte sind täglich 

(auch am Wochenende) von 09:00 bis 21:00 Uhr für die Volkshilfe MitarbeiterInnen unter folgender       

Nummer erreichbar:  
0800 500 154  



Behindertenvertrauensperson - informiert 
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Behindertenvertrauensperson (BVP) informiert 

Informationen für 

begünstigt behinderte MitarbeiterInnen 

Angelika Zollner  

Tel: 0664 / 85 96 123 

Susanne Zach 

Tel: 0676 / 870 821 110 

Waltraud Putz 

Tel: 0664 / 440 87 80 

Elisabeth Lang 

Tel: 0664 / 889 237 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuerliche Absetzmöglichkeiten: 

Begünstigt behinderte Mitarbeite-

rInnen haben Steuervorteile 

 

Ausgaben, die durch eine Behinderung 

entstehen, können als Außergewöhnliche 

Belastungen bei der Einkommensteuerer-

klärung oder Arbeitnehmerveranlagung 

(Lohnsteuererklärung) geltend gemacht 

werden.  

Diese Aufwendungen verringern das   

versteuernde Einkommen. 

 

Die steuerliche Absetzung der Mehrbelas-

tung kann wahlweise als pauschaler Frei-

betrag oder durch Nachweis der tatsäch-

lichen Kosten durchgeführt werden.  

Eine Person gilt als behindert, wenn der 

Grad der Behinderung mindestens 25 

Prozent beträgt. 

 

Es gibt folgende steuerliche Absetzmög-

lichkeiten und Vergünstigungen: 

 
- Jährliche Pauschalbeträge  

- Freibeträge für Krankendiätverpflegung 

- Freibetrag wegen Behinderung eines 

Kindes  

- Nicht regelmäßig anfallende Aufwendun-

gen 

- Große Pendlerpauschale  

- Steuerbefreiung bei dauernder starker 

Gehbehinderung (Versicherungssteuer-

Befreiung) 

 

 

Der Pauschalbetrag ist abhängig von der 

Höhe des Grades der Behinderung.     

Minderung der Erwerbsfähigkeit ...  

 

 von 25 % bis 34 % - EUR 124,-  

 von 35 % bis 44 % - EUR 164,-  

 von 45 % bis 54 % - EUR 401,-  

 von 55 % bis 64 % - UR 486,-  

 von 65 % bis 74 % - EUR 599,-  

 von 75 % bis 84 % - EUR 718,-  

 von 85 % bis 94 % - EUR 837,-  

 von 95 % bis 100 % - EUR 1198,- 
 

Sonstige finanzielle Vorteile und 

Unterstützungen: 

 

Menschen mit Behinderung können unter 

bestimmten Voraussetzungen eine      

Zuwendung aus dem Unterstützungsfonds  

oder eine Gratis Autobahnvignette erhal-

ten. 

Im Rahmen von Anträgen auf erhöhte 

Familienbeihilfe führt das Sozialministeri-

umservice die ärztliche Begutachtung für 

die Finanzbehörden durch. 

 

Zudem können Menschen mit Behinde-

rung und/oder geringem Einkommen   

diverse Gebührenbefreiungen und Ermäßi-

gungen in Anspruch nehmen. 

 

Mehr Informationen auf 

https : / /soz ia lmin ister iumservice .at /

Finanzielles/Finanzielle_Unterstuetzung/

Steuerl iche_Absetzmoegl ichkeiten/

Steuerliche_Absetzmoeglichkeiten.de.html 

pixabay.com 
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Betriebsrat Johann Schmoltner 

Pflegeassistent  

Seniorenzentrum Eisenerz 

Wie heißt du und wo wohnst du? 

Mein Name ist Johann Schmoltner und wohne ich in 

der Bergstadt Eisenerz. 

 
Wo arbeitest du und wie lange bist du schon bei 

uns? 

Ich bin seit 01.08.2012 als Pflegeassistent bei der Volks-

hilfe Steiermark tätig. Begonnen hab ich im SZ Graz 

Eggenberg (war eine sehr gute „Schule“, hab viel an 

Erfahrungen sammeln können, viele tolle und lustige 

Kollegen haben mich begleitet). Im Jahr 2019 hab ich 

mich, der Liebe wegen, versetzen lassen und bin seit 

01.04.2019 im SZ Eisenerz mit selbiger Motivation im 

Einsatz. 

 
Seit wann und warum bist du Betriebsrat? 

In diesem Fall bin ich noch ein Frischling. Im Betriebs-

ratsteam bin ich seit der letzten Betriebsratswahl im 

April 2020. 

Betriebsrat bin ich geworden, weil ich jemand bin, der 

sich generell mit Gesetzen, Kollektivvertrag etc. aus-

einandersetzt, genau hinsieht, sich seine Informationen 

einholt und sich auch den Mund aufmachen traut.  

 
Was ist dir als Betriebsrat besonders wichtig? 

Fairness. Jede/r MitarbeiterIn leistet wertvolle aber 

auch psychisch wie physisch anstrengende Arbeit für 

unsere Gesellschaft. Daher bin ich auch der Meinung, 

dass GERECHTIGKEIT hier groß geschrieben gehört. 

Eine gute Vertrauensbasis zu meinen KollegInnen ist 

mir ebenso wichtig.  

 
Wie oft schaust du täglich auf dein Handy? 

Wenn ich darüber bewusst nachdenke, merke ich 

schon, dass das Handy den Alltag (Freizeit) stark    

beeinflusst. Mit den ganzen Funktionen die so ein 

Smartphone schon hat, hat man immer irgendwie   

einen Grund, es in die Hand zu nehmen. Das traurige 

dabei ist, dass man sein Umfeld oft nicht richtig wahr 

nimmt und der persönliche Kontakt bzw. Gespräche 

gehen verloren.  

 
Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du 

am dankbarsten? 

Familie, Freunde, Gesundheit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche beruflichen Schritte hast du durchlau-

fen? 

Ich bin gelernter Tischler. 2007 hab ich eine Umschu-

lung in der Gastronomie gemacht und 2010 startete 

ich meinen beruflichen Werdegang in der Pflege. Hat 

lange gedauert bis ich für mich den richtigen Beruf ge-

funden habe. Die Diplom Ausbildung hab ich leider 

abgebrochen aber vielleicht drück ich ja nochmal die 

Schulbank. Eine neue Herausforderung als Betriebsrat  

hab ich derzeit ja. 

 
Kannst du über dich selbst lachen? 

Klar, vor allem um davor abzulenken, dass es mir pein-

lich ist/war. Es gibt aber auch Momente wo ich nicht 

weiß ob ich jetzt weinen oder lachen soll – z.B. wenn 

ich vorm Spiegel steh und ich mir denk: „Ich schau aus 

wie a Obundane Knackwuascht“. Da wäre  das Thema 

Sport. 

 
Tee oder Kaffee? 

Beides. Wobei, ich hab früher sehr selten bis nie Kaffee 

getrunken. 2010 hab ich mir das Rauchen abgewöhnt 

und das Kaffee trinken schleichend angewöhnt.  

BetriebsrätInnen im Interview 
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Sozialwirtschaft Österreich Kollektivvertrag  

 

 

 

 

 

 

auch auf alle Zulagen und Zuschläge 

Mobile Dienste Steiermark Kollektivvertrag 

Güterbeförderungsgewerbe Kollektivvertrag 

 

 

 

 

 

 

auch auf alle Zulagen und Zuschläge 

 

 

 

 

 

 

Zu Redaktionsschluss wurde noch verhandelt. 

Mindestlohntarif Kinderbetreuung 

 

 

 

 

 

 

Die Gewerkschaft (GPA) hat den Antrag auf Lohnerhöhung an das Bundeseinigungsamt gestellt. Bei     

Redaktionsschluss ist noch kein Ergebnis vorgelegen. 
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Fragen von KollegInnen... 

Umgang mit Facebook und anderen sozialen Medien 

Auszug aus dem Regulativ der Volkshilfe 

Steiermark:  

 

Jede NutzerIn haftet persönlich für die 

Inhalte ihrer Seiten. Auch wenn es Mitar-

beiterInnen (MA) erlaubt ist, Soziale  

Medien beruflich zu nutzen, haften bei 

Verstoß gegen die gesetzlichen Bestim-

mungen immer die MA persönlich und 

niemals die Volkshilfe.  

 

- MA dürfen in den Sozialen Medien     

folgende Inhalte nicht veröffentlicht: 

- Vertrauliche Inhalte aus Dienstbespre-

chungen 

- Personenbezogene Daten* über Eltern 

oder deren Kinder 

- Personenbezogene Daten über KundIn-

nen 

- Informationen über die Unternehmens-

vertretung und KollegInnen (siehe     

Arbeitsvertrag)  

*Personenbezogene Daten, sind alle Anga-

ben über KundInnen, KollegInnen etc. deren 

Identität bestimmt oder auch nur bestimm-

bar ist (Bsp.: Name, Adresse, Telefonnum-

mer, Einkommen, E-Mail Adresse etc.).  

 
MA dürfen nicht gegen die Treue-, Loya-

litäts- und Rücksichtnahmepflicht gegen-

über ihrem Arbeitgeber verstoßen. Eine 

Schädigung des guten Rufes des Arbeitge-

bers wie z.B. unsachliche öffentliche  

Kritik, am Unternehmen, KundInnen 

oder KollegInnen, verstößt gegen die 

Treuepflichten.  

 
Die VH rät selbst bei bestehender      

Einverständniserklärung davon ab, Bilder 

von KundInnen oder von betreuten   

Kindern auf privaten Facebook Seite zu 

veröffentlichen.  

Sollte die Einverständniserklärung wider-

rufen werden (jederzeit ohne Angabe 

von Gründen möglich) sind alle Bilder 

der betreffenden Person unverzüglich zu 

löschen.  

 
MA dürfen niemals Bilder hochladen, auf 

denen KundInnen/Kinder unvollständig 

bekleidet sind (in der Badehose etc.) 

oder in anderen intimen Momenten 

(Körperpflege) gezeigt werden. 

  

MA dürfen die VH als Arbeitgeberin, die 

KundInnen der VH, die Angehörigen, die 

KollegInnen und sonstige Personen, die 

mit der VH in Verbindung stehen nicht 

beleidigen. Mögliche Konsequenzen siehe 

Arbeitsvertrag.  

 

Die Nutzung von Sozialen Medien ist 

ausnahmslos in den Pausen gestattet. 

Auch bei der Nutzung von Sozialen   

Medien in der Freizeit muss die MA ihre 

Dienst- und Treuepflichten gegenüber 

der VH einhalten und die betrieblichen 

Interessen wahren.  
Permanente Aktivität erweckt den    

Eindruck, dass Sie es mit der täglichen 

Arbeit nicht so genau nehmen. 

Empfehlung: Wenn überhaupt, dann  

tagsüber nur in der Pause bei Facebook 

aktiv werden. 

 

„Das Internet vergisst nie“, das heißt 

selbst wenn Sie Beiträge löschen, kann es 

sein, dass sie in anderen Profilen beste-

hen bleiben, weil sie geteilt wurden oder 

jemand einen Screenshot davon gemacht 

hat.  

 

Also immer zuerst denken, dann posten. 
Posten Sie nichts, was Sie im nächsten 

Moment bereuen könnten.  

 

Sachlich bleiben, keine voreiligen „Posts“ 

absetzen“, schreiben Sie nichts im Affekt. 

Drohungen oder Beleidigungen können 

strafrechtliche Konsequenzen haben. 

pixabay.com 

pixabay.com 

pixabay.com 

pixabay.com 
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Der „überraschende“ dringende Personalbedarf in 

der Kinderbetreuung war schon lange vorherseh-

bar. 

 

 70% - 80% der Bafep-AbsolventInnen arbeiten 

anschließend nicht in den Kinderbetreuungseinrich-

tungen. 

 Seit Jahren kaum Verbesserungen der Rahmen-

bedingungen und Bezahlung von MitarbeiterInnen 

 Laufender Ausbau bzw. laufend neue Kinderbe-

treuungseinrichtungen. Dadurch werden automa-

tisch mehr Fachkräfte gebraucht. 

 

Die Situation hat sich durch Covid 19 insofern ver-

ändert, dass es noch mehr auffällt das Personal fehlt.  

Auch Schwangere dürfen bei unter 3-Jährigen    

Kindern nicht mehr arbeiten, da die Ansteckungsge-

fahr sehr hoch ist. Das war aber auch vorher schon 

so. Das ist aber nur ein Bruchteil des fehlenden 

Personals. 

Seit Jahrzehnten zeigen ÖGB/AK/BR auf, wo     

dringender Handlungsbedarf besteht. 

In der AK Studie Arbeitsbedingungen und Arbeits-

belastungen in den steirischen Kinderbetreuungsein-

richtungen von 2016 zeigt ebenfalls die Situation auf 

und gibt Empfehlungen für Verbesserungen ab. 

Seit Jahrzehnten werden den KollegInnen laufend 

neue Qualitätskriterien, laufend mehr Dokumentati-

onsarbeiten und Verantwortungen von allen Seiten 

auferlegt. 

Seit Jahrzehnten werden Gesetze dahin geändert, 

dass die Bedürfnisse der öffentlichen Hand, der   

Träger und der Eltern weitestgehend erfüllt      

werden. 

Seit Jahrzehnten läuft die Diskussion der Zuständig-

keiten Bund/Land/Gemeinden/Träger und wer soll 

das finanzieren soll 

 

Alle wollen höchste Qualität in der Kinderbildung 

und –betreuung nur kosten soll es nichts. 

Infos zum beschlossenen Kinderbetreuungsgesetz 

in der Steiermark 

Was sagen wir als Betriebsrat dazu? 

Im Oktober wurde das Gesetz über die fachlichen 

Anstellungserfordernisse für Kindergartenpädago-

gInnen geändert. Damit dürfen Personen  

 die sich in Ausbildung zur Kindergartenpädago-

gIn befinden, sofern sie mindestens zwei Semester 

erfolgreich absolviert und das 18. Lebensjahr vollen-

det haben; 

 die eine dreijährige Fachschule für pädagogische 

Assistenzberufe in der Elementarpädagogik erfolg-

reich abgeschlossen haben, sofern sie das 18.     

Lebensjahr vollendet haben; 

 die ein einschlägiges pädagogisches Studium  

erfolgreich abgeschlossen haben und eine Schulung 

in den pädagogischen Grundlagendokumenten im 

Ausmaß von 30 Unterrichtseinheiten innerhalb von 

sechs Monaten ab Anstellungsbeginn absolvieren 

und 

 Kinderbetreuerinnen/Kinderbetreuer mit     

mindestens 5-jähriger Berufserfahrung in einer insti-

tutionellen Kinderbildungs- und - 

-betreuungseinrichtung, die eine Schulung in den 

pädagogischen Grundlagendokumenten im Ausmaß 

von 30 Unterrichtseinheiten innerhalb von sechs 

Monaten ab Anstellungsbeginn absolvieren.  

 usw. 

 

als KindergartenpädagogInnen für längstens ein Kin-

derbetreuungsjahr angestellt werden und müssen 

als PädagogIn bezahlt werden.  

In Summe ist das Gesetz auf 2 Jahre befristet. 

 

Als Begründung wurde der gravierende Mangel an 

KindergartenpädagoInnen angegeben.  

Weitere Gründe sind, dass schwangere Kolleginnen 

keine Kinder unter 3 Jahren betreuen dürfen.  

Auf Grund von Covid19 dürfen Risikogruppen nicht 

eingesetzt werden. 

Dieses Gesetz sei daher notwendig, damit Kinder-

gruppen nicht geschlossen werden müssen.  

Es gibt andere Bundesländer die solche Ausnahmen 

schon länger geregelt haben. 



Betriebsrat  
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Seit Jahrzehnten gibt es die Forderung nach einer 

verbesserten Ausbildung. Wozu, wenn die KollegIn-

nen in dem Bereich dann nicht arbeiten wollen/

können. 

Weil fast nur mehr Teilzeitstellen angeboten     

werden, die Bezahlung generell gering ist und die 

Rahmenbedingungen sich eher verschlechtern. 

 

Seit Jahren versuchen wir, dass für die KollegInnen 

die bei einem privaten Träger angestellt sind, endlich 

der Kollektivvertrag Sozialwirtschaft Österreich gilt.  

Von den Vertretern der Träger/Land/Gemeinden/

Bund hören wir nur: es ist kein Geld da, das Land/

Gemeinde zahlt nicht, die Träger haben das Geld 

nicht. Wir werden nur hin und her geschickt. 

 

Wenn eine qualitätsvolle Kinderbetreuung von allen 

Seiten gefordert und gewünscht wird, dann darf es 

keine Diskussion bezüglich Finanzierung geben. 

Wenn das Geld nicht vorhanden ist, dann muss man 

sich dazu bekennen, dass es eine reine 

„Aufbewahrung“ der Kinder ist. 

 

Wir haben das Gefühl, dass man beste Qualität zum 

Billigst-Preis will. 

 

Bei all dem Hin und Her, bleiben die KollegInnen 

und die Kinder auf der Strecke. 

In diesem Bereich arbeiten fast ausschließlich    

Frauen. Frauenarbeit muss mehr wert sein!!!! 

Wenn es hier nicht bald zu Verbesserungen für die 

Beschäftigten kommt, ist es eine Frage der Zeit, bis 

wir auch in dem Bereich (wie jetzt schon in der 

Pflege) Fachkräfte aus der ganzen Welt 

„importieren“. 

 

Zur Forderung, dass die Ausbildung verbessert wer-

den soll, muss man sich zuerst anschauen, warum 

70% - 80% der AbsolventInnen nicht in dem Bereich 

arbeiten. 

 

Man fordert Verbesserungen und dann macht man 

das (am Dienstag den 13.10.2020) beschlossene 

„Notgesetz“. 

Noch nie wurde eine Berufsgruppe dermaßen abge-

wertet indem man mehr oder weniger qualifiziertes 

Personal in Einrichtungen arbeiten lässt, wo das 

größte Gut der Nation „die zukünftige Generation 

unseres Landes“ betreut wird. 

 

Es wird nur auf fehlendes Personal geschaut. Nicht 

aber, dass dem bestehenden Personal die entspre-

chenden Ressourcen gegeben werden und         

verhindert wird, dass KollegInnen ausbrennen und 

diese die Arbeit auch nicht mehr leisten können und 

wollen. 

 

Die strengen Regeln und die Befristung machen es 

auch nicht viel besser. 

Wenn argumentiert wird, dass andere Bundesländer 

das ja auch machen – so ist das schon richtig. 

Nur warum übernimmt man schlechtere Regelungen 

von den anderen Bundesländern? 

NICHT aber die Besseren z.B. den besserer Perso-

nalschlüssel in Pflegeheimen von Wien? 

 

Die KollegInnen in der Kinderbetreuung arbeiten 

tagtäglich mit Herzblut und Engagement mit den 

Kindern und geben ihr Bestes. 

Bitte lasst die KollegInnen nicht im Stich. 

 

Daher fordern wir umgehend Gespräche mit dem 

Sozialpartner und vor allem auch unter Einbezie-

hung von ExpertInnen aus der Praxis. 

Wir fordern umgehend die Empfehlungen der      

AK-Studie umzusetzen, insbesonders: 

 

– Personalförderung auf Basis eines Kollektivver-

trags (und nicht mehr eines Mindestlohntarifs) 

– generell bessere Entlohnung bei allen Entlohnungs-

systemen 

– ein Recht der KollegInnen auf höhere Stundenver-

pflichtung 

– besserer Personalschlüssel bzw. kleinere Kinder-

gruppen 

– mehr bezahlte Zeit für Dienstbesprechungen 

(auch für BetreuerInnen) 

– bezahlte Supervisionen in der Arbeitszeit 

usw. 

Es muss schnell umgesetzt werden, sonst haben wir 

in 2 Jahren, wenn das „Notgesetz“ ausläuft, die   

gleiche Diskussion. 

Lasst, die KollegInnen (überwiegend Frauen) nicht 

im Stich!!! 

 

Das haben wir schriftlich an die Verantwortlichen 

im Land geschrieben. Wir werden alles geben, damit 

es rasch zu Verbesserungen kommt. 

 

 

pixabay.com 
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Um die erwerbstätige Bevölkerung zu entlasten und 

die Folgen der COVID-19-Krise abzufedern, hat der 

Nationalrat im Juni – rückwirkend mit 1. Jänner 2020 

– die Senkung des Eingangssteuersatzes des Lohn- 

und Einkommensteuertarifes beschlossen. Im Zuge 

dieser Senkung wurde der Eingangssteuersatz von   

25% auf 20% herabgesetzt. Im Konkreten bedeutet 

dies, dass zwischen einem steuerpflichtigen Jahresein-

kommen zwischen 11.000 Euro und 18.000 Euro 

anstatt 25% lediglich 20% Steuer zu bezahlen sind. 

Durch diese Senkung kann man sich im gesamten 

Kalenderjahr bis einem Maximalbetrag von 350 Euro 

an Steuern ersparen oder auf den Monat herunterge-

rechnet in 29,17 Euro. Liegt das steuerpflichtige   

Jahreseinkommen zwischen 11.000 und 18.000 Euro, 

ergibt die Senkung eine anteilsmäßige Entlastung. 

 

Durch das rückwirkende Inkrafttreten der Senkung 

des Eingangssteuersatzes waren die Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber aufgefordert bis 30. September 2020 

eine so genannte Aufrollung der Lohn- und Gehalts-

abrechnungen für Jänner bis September durchzufüh-

ren. Durch die Aufrollung wurden die monatlichen 

Lohn- und Gehaltsberechnungen nachträglich an den 

neuen Tarif angepasst. Spätestens aber mit dem 30. 

September wird dann der neue Tarif bei der monatli-

chen Lohn- und Gehaltsabrechnung berücksichtigt. 

In der Volkshilfe Steiermark wurde das mit 

der Gehaltsabrechnung Juli umgesetzt. 

 

Für jene Erwerbstätige mit besonderen Vorkommnis-

sen, wie z.B. unterjähriger Jobwechsel, Kurzarbeit 

aufgrund COVID-19-Krise, Arbeitslosigkeit udg., 

kann es sein, dass sich die Tarifsenkung erst im Zuge 

der ArbeitnehmerInnenveranlagung auswirkt. Wichtig 

ist zu erwähnen, dass sich die Herabsetzung des Ein-

gangssteuersatzes nur bei einem steuerpflichtigen 

Jahreseinkommen über 11.000 Euro auswirkt. 

 

Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrages 

 

Eine weitere Entlastung für die unteren Einkommen 

gibt es mit dem „Zuschlag zum Verkehrsabsetzbe-

trag“. Der Verkehrsabsetzbetrag steht bekannter 

Weise allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

zu, welche Einkünfte aus einem Dienstverhältnis be-

ziehen. Dieser Absetzbetrag, welcher den Aufwand 

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

abdeckt, hat bislang 400 Euro jährlich betragen und 

wird jetzt durch einen Zuschlag ausgeweitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für jene Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer mit 

einem steuerpflichtigen Jahreseinkommen bis zu 

15.500 Euro, erhöht sich der Verkehrsabsetzbetrag 

im Zuge des Zuschlags um weitere 400 Euro.       

Zwischen einem Einkommen von 15.500 und 21.500 

Euro vermindert sich der Zuschlag von 400 Euro 

gleichmäßig einschleifend auf null. Dieser Zuschlag 

zum Verkehrsabsetzbetrag wird im Zuge der Arbeit-

nehmerInnenveranlagung berücksichtigt. 

 

Erhöhung der Negativsteuer 

 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche so 

wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer aber  

Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, können sich 

vom Finanzamt die Sozialversicherungsrückerstat-

tung, besser bekannt als Negativsteuer, zurückholen.  

 

Bislang wurden 50 Prozent der Sozialversicherungs-

beiträge, höchstens aber 400 Euro jährlich, rücker-

stattet. Ab der ArbeitnehmerInnenveranlagung 2020 

erhöht sich die maximale Sozialversicherungsrücker-

stattung um bis zu 400 Euro, wenn gleichzeitig auch 

Anspruch auf den Zuschlag zum Verkehrsabsetzbe-

trag besteht. 

Senkung der Lohnsteuer 

Dr. Bernhard Koller 

Leiter der Abteilung Steuer  

in der Arbeiterkammer Steiermark 
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Neuerung bei der Arbeitnehmerveranlagung –  

Start frei für den „Höhere Negativsteuer, niedrigere 

Lohnsteuer, Familienbonus und Co.“ 

„Neben der Kurzarbeit, der herabgesetzten Lohn-

steuer ist der Familienbonus zweifellos eine umwäl-

zende Neuerung der letzten Jahre, wenn es um die 

steuerliche Behandlung von Familien geht“, weiß     

AK-Steuerexperte Bernhard Koller.  

Ab dem Kalenderjahr 2019 ersetzte dieser Bonus 

den Kinderfreibetrag und die Absetzbarkeit von   

Kinderbetreuungskosten. Da der Familienbonus als 

Freibetrag konzipiert ist, bedarf es auch eines      

entsprechenden Einkommens, um den Bonus in   

voller Höhe (1.500 Euro pro Kind und Jahr) lukrieren 

zu können. „Der Teufel liegt da durchaus im Detail“, 

berichtet Koller aus der Praxis.  

Eltern seien gut beraten, den Familienbonus entspre-

chend ihrer Einkommen so zu „jonglieren“, damit     

er auch voll ausgeschöpft werden kann. Sollte der 

Bonus bereits monatlich über die Gehaltsabrechnung 

lukriert worden sein, muss er bei der Arbeitneh-

merveranlagung dennoch angegeben werden. 

 

Alleinerziehende 

 

Alleinerziehende bzw. Alleinverdienende, die zu   

wenig verdienen, um den Bonus voll auszuschöpfen, 

bekommen daher auch weniger.  

Eine Tatsache, die die AK bei der Beschlussfassung 

über den Familienbonus kritisiert hatte. Für Einkom-

men unter der Lohnsteuergrenze (etwa 1.235 Euro 

netto), aber über der Geringfügigkeitsgrenze gebührt 

ein Zuschlag von 250 Euro pro Kind auf die Negativ-

steuer,  die d ie sperr ige Bezeichnung 

„Sozialversicherungsrückerstattungsbetrag“ trägt. 

 

Steuermindernd 

 

Aber auch abgesehen vom Familienbonus gibt es viele 

Aufwendungen, die steuermindernd wirken: 

 

 Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag 

 

  Unterhaltszahlungen 

 

  Kirchenbeitrag und Spenden 

 

  Pendlerpauschale, sofern nicht schon bei der 

Gehaltsabrechnung berücksichtigt.  

 

 Für Geringverdiener: 100 Euro Zuschlag zum 

„Sozialversicherungsrückerstattungsbetrag“ 

 

 „Außergewöhnliche Belastungen“: In diese Kate-

gorie fallen beispielsweise Pflegekosten, wobei 

allerdings allfälliges Pflegegeld gegengerechnet 

wird 

 

 Gewerkschaftsbeitrag, sofern dieser nicht vom 

Lohn oder Gehalt abgezogen wird  

 

 Betriebsratsumlage (auch dann, wenn sie vom 

Entgelt abgezogen wird)   

 

 berufsbedingte Ausgaben, etwa für Weiterbildung   

 

 Sonderausgaben für personenbezogene Versiche-

rungen, die vor dem 1. Jänner 2016 abgeschlossen 

wurden   

 

 Sonderausgaben für Wohnraumbeschaffung und   

-sanierung, vorausgesetzt, deren Rückzahlung hat 

vor dem 1. Jänner 2016 begonnen 

 

Beratung 

 

AK-Experte Koller rät den Steuerpflichtigen, sich die 

Chance, Geld vom Finanzamt zurückzuholen, nicht 

entgehen zu lassen: „Steirerinnen und Steirer, die 

keine Arbeitnehmerveranlagung durchführen, lassen 

in Summe Millionen liegen“.  

Um die Steuerpflichtigen bei der bestmöglichen Ver-

anlagung zu unterstützen, startet die AK jedes Jahr 

im März ihre traditionellen Steuerspartage. Der   

Erfolg kann sich sehen lassen: Seit Beginn der Steuer-

spartage im Jahr 2002 wurden in mehr als 47.000 

Beratungen knapp 25,9 Millionen Euro vom Finanz-

amt zurückgeholt. Im Jahr 2019 waren es 4,2 Millio-

nen Euro (im Schnitt 650 Euro) in mehr als 6.400 

Beratungen. 2020 entfielen die Steuerspartage auf 

Grund der Coronapandemie. 

Jedes Jahr im März tourt ein Team der Arbeiterkammer durch die Steiermark, um 

Steuerpflichtige bei der ArbeitnehmerInnenveranlagung („Steuerausgleich“) zu      

unterstützen. 
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Die Corona Zulage bekommen alle KollegInnen für 

die der Mindestlohntarif für Angestellte in privaten 

Kinderbetreuungseinrichtungen gilt (alle Arbeitneh-

merInnen in den Kinderbetreuungseinrichtungen, 

Tagesmütter/Tagesväter) und die zwischen 16.3.2020 

bis 31.12.2020 angestellt waren. 

 

Die 300,- Euro Corona-Prämie stehen unabhängig 

von der Anzahl der Kontakte mit Kindern und    

unabhängig vom Beschäftigungsausmaß zu.          

Theoretisch würde auch ein einmaliger Kontakt zu 

einem Kind zählen.  

 

Die 300 Euro Corona-Prämie bekommen auch alle 

KollegInnen die in Kurzarbeit waren oder sind,    

sofern es Kontakte mit Kindern gibt bzw. gab.  

 

Wenn man in diesem Zeitraum bei mehreren 

Dienstgebern beschäftigt war, so steht die Zulage 

steht jeder MitarbeiterInnen NUR einmal zu.  

Der Dienstgeber, wo die MitarbeiterIn derzeit (im 

Zeitraum von 8. Oktober bis 31. Dezember) arbeitet 

ist, ist der erste Ansprechpartner für die Corona-

Zulage.  

 

Wechselt eine MitarbeiterIn in diesem Zeitraum den 

Dienstgeber, wird sich dieser erkundigen, ob sie die 

Zulage bereits erhalten hat.  

 

Die Zulage wird ohne Abzug von Steuern und Sozial-

versicherung ausbezahlt, das heißt Brutto für Netto.  

Alle KollegInnen die im Dezember bei der Volkshilfe 

angestellt sind bekommen Ende Dezember bei der 

Gehaltabrechnung für Dezember die Zulage automa-

tisch ausbezahlt. 

€ 300,- Corona Zulage in der Kinderbetreuung 

 

Heidi Stieger 
DGKP 

Sozialzentrum Leibnitz 

Mehr über die Arbeit der Gewerkschaft und die  

umfangreichen Serviceleistungen erfährst du bei deinen 

BetriebsrätInnen und auf unserer BR - Homepage  

http://www.brvolkshilfestmk.at/ 

...weil geregelte Arbeitszeiten,  

Anspruch auf Urlaub und  

ein fairer Lohn nicht  
selbstverständlich sind. 
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Das und vieles mehr leisten Tagesmütter/-väter 

Tagesmütter und Tagesväter leisten tagtäglich tolle  

Arbeit.  

In ihren eigenen 4 Wänden geben sie den ihnen       

anvertrauten Kindern Wärme und Geborgenheit in 

familiärer Umgebung.  

Gemeinsames Spielen, Lernen, Kuscheln, Basteln,    

Entdecken, Lachen, Weinen, Trösten, Feste feiern und 

vieles mehr. 

 

Nicht selten sind Kinder vom Baby bis ins Schulalter bei 

der Tagemutter/-väter. Sie begleiten die Kinder (und 

auch deren Eltern) in den ersten Jahren ihres noch  

jungen Lebens.  

Dieses gemeinsame Aufwachsen schafft Verbindung, die 

sehr oft bis ins Erwachsenenalter andauern. 

 

Tagesmütter geben sehr viel (Zeit, Geld und Geborgenheit). Sie bekommen aber auch sehr viel von den Kindern 

und auch deren Eltern zurück.  

Als ein Beispiel von vielen hat Tagesmutter Angelika Berchtold einen Abschiedsbrief von einem ihrer Tageskinder 

bekommen (siehe oben). 

Alexander überreichte Tagesmutter Christa Schröttner hingegen eine Urkunde zum 10-jährigen Jubiläum. (siehe 

Abbildung links). 
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Anita Schmelz, Heimhilfe MD Eisenerz 

Sabine Cukmann-Bauer, Heimhilfe MD Leibnitz 

Sylvia Haring, Kinderbetreuerin SOZ Deutschlbg 

Roswitha Lichenegger, Service SZ Laßnitzhöhe 

Helga Riegelbauer, Heimhilfe MD Hartberg 

Melanie Dreisiebner, Heimhilfe MD Leibnitz 

Gerlinde Fritz, Heimhilfe MD Mürzzuschlag 

Anita Stefanzl-Kiegerl, Tagesmutter SOZ Dlbg. 

Elke Eger, Heimhilfe MD Bruck 

Renate Harich, Tagesmutter SOZ Mürzzuschlag 

Daniela Kienreich, Heimhilfe MD Deutschlbg. 

Karin Franz, Heimhilfe MD Voitsberg 

Gertrud Pölzler, Pflegeassistentin MD Mürzz. 

Helmut Moser, Pflegeassistent MD Mürzzuschlag 

Renate Steinbrenner, Kinderbetreuerin SOZ MZ 

Ingrid Ebner, Kinderbetreuerin SOZ Voitsberg 

Michaela Weissenberger, Pflegeassistentin, SZ Pöls  

Gerlinde Wurster, Pflegeassistentin SZ Pöls 

Claudia Neuwirth, Hausleiterin SZ Eisenerz 

Dienstjubiläum 

Sabine Strajhar, Pflegeassistentin MD Leoben 

Sonja Kuchler, Heimhilfe MD Leoben 

Roswitha Passini, Heimhilfe MD Mürzzuschlag 

Linda Traxler, Pflegeassistentin SZ Laßnitzhöhe 

Birgit Maderthaner, Pflegeassistentin SZ B. Kölldorf 

Melitta Dockter, Pflegeassistentin SZ Wetzelsdorf 

Sabine Ritzinger, Hausleiterin SZ Pöls 

Ernst Krainer, Haustechniker SZ Deutschlandsberg 

Michaela Hasenöhrl, Pflegeassistentin SZ B. Kölldorf 

Ulrike Eibel, Pflegeassistentin SZ Eggenberg 

Ilse Schalk, Service SZ Neudau 

Wolfgang Zeyringer, Fachkraft VIVID 

Ursula Zejdlik, Kinderbetreuerin SOZ Voitsberg 

Josef Neubauer, Koch SZ Wetzelsdorf 

Ingrid Oberkofler, Service SZ Wetzelsdorf 

Alexandra Pratter, Pflegeassistentin MD Judenburg 

Irmgard Kaiser, DGKP MD Knittelfeld 

Michaela Lorenz, Service SZ Laßnitzhöhe 

Martina Aldrian, Pflegeassistentin SZ Deutschlandsbg 

Irmgard Rathkolb, Service, SZ Bairisch Kölldorf 

Petra Fink, Pflegeassistentin SZ Bairisch Kölldorf 

Andrej Zupec, Koch SZ Laßnitzhöhe 

Waltraud Krämer, Service SZ Laßnitzhöhe 

Ingrid Maurer, Service SZ Niklasdorf 

Gertrude Klösch, Pädagogin SOZ Bruck 

Bernadette Höber, Pädagogin SOZ Südoststeiermark 

Sylvia Lamprecht, Pädagogin SOZ Südoststeiermark 

Claudia Reicher, Heimhilfe MD Judenburg 

Gerhard Fößl, Haustechniker SZ Bairisch Kölldorf 

Barbara Friesser, Pflegeassistentin SZ Fohnsdorf 

Walpurga Stocker, Fachsozialbetreuerin SZ Eisenerz 

Maria Krenold, Service SZ St. Peter Kammersberg 

Cordula Schlamadinger, Leiterin Kinderdrehscheibe 

Andrea Kürbisch, Pädagogin SOZ Deutschlandsberg 

Renate Luckerbauer, Kinderbetreuerin SOZ Dlbg. 

Edeltraud Haingartner, Kinderbetreuerin SOZ Graz 

Regina Jauk, Pädagogin SOZ Voitsberg 

Margret Beingrübl, Kinderbetreuerin SOZ Voitsberg 

Monika Kohlbacher, DGKP MD Liezen 

Manuela Leiner, Projektmitarbeiterin LGS 

Ingeborg Holzer, Einsatzleiterin SOZ Murtal 

Aloisia Wildling, Heimhilfe MD Judenburg 

Gerhild Umundum, Pflegeassistentin SZ Fohnsdorf 

Angela Mauthner, Pädagogin SOZ Graz 

Maria Mayr, DGKP SZ Bad Aussee 

Monika Honegger, Heimhilfe MD Bad Aussee 

Waltraud Reiter, Kinderbetreuerin SOZ Südoststmk. 

Angela Pachler, Service SZ Bairisch Kölldorf 

Christine Reinisch, Hausleiterin SZ Bärnbach 
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Zwei Kolleginnen des Seniorenzentrums Weiz 

feierten ihren Pensionsantritt  
 

 ist seit 1.7.2007 im Seniorenzentrum Weiz als Pflegeassistentin tätig.  

 

 hat am 1.5.2009 im Seniorenzentrum Weiz als Pflegeassistentin begonnen.  

 

Beide haben die ganzen Jahre mit Engagement dafür gesorgt, dass BewohnerInnen bestens versorgt sind.  

 

Das Betriebsratsteam dankt und  

wünscht euch alles Gute und Gesundheit.  

Wohlverdienter Ruhestand 

 
Hat 1996 bei der Volkshilfe begonnen und  

hat als Tagesmutter sehr viele Kinder  

im Sozialzentrum Voitsberg  

auf ihrem Lebensweg begleitet.  

 

Das Betriebsratsteam sagt Danke und wünscht Dir  

alles was du dir wünscht. 

Angelika Berchtold mit 

Betriebsrätin Beatrix Eiletz 

Erfreuliche Nachrichten aus dem Seniorenzentrum Deutschlandsberg. 

 

Die Lebenswege von Jasmin und Werner Griesebner haben sich schon 

vor vielen Jahren gekreuzt.  

Nun haben sie sich entschlossen, im Bund der Ehe alle Wege gemein-

sam zu gehen.  

Wie schön, bei jedem Auf und Ab dieses Lebens einen Menschen an 

seiner Seite zu haben und gemeinsam durch „dick und dünn“ zu     

gehen. 

 

Wir, das gesamte Betriebsratsteam wünschen euch viele schöne  Er-

lebnisse, Gesundheit und Glück auf dem gemeinsamen Lebensweg! 

eine Braut die sich traut.. 
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